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(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- l. Abschnitt: Ziele und Grobstruktur des Finanzsystems .

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben 9.1 1 .2010

l. Abschnitt: Ziele und Grobstruktur des Finanzsystems
Folien 8 bis 11 und 15

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder

Ziel dieser Stellungnahme ist die Bewertung der Finanzreform hinsichtlich ihrer Möglichkeiten,
1. Gemeindewohl und -wachstum zu befördern und
2. die Dienstgemeinschaft aller in unserer Landeskirche wahrgenommenen Dienste zu stärken.

Die Verknüpfung der Finanzierung des Verkündigungsdienstes über drei der vier Makrokriterien (Gemeinde-
glieder, Einwohner und evangelischer Christenanteil)an die demographische Entwicklung ist plausibel. Nicht
plausibel jedoch ist, warum dies lediglich für den Verkündigungsdienst und nicht auch für die Venrualtungen
der landeskirchlichen und mittleren Ebene gilt, wo die Bemessung an Hand zugeordneter Aufgaben ge-
schieht.
Einerseits gilt ebenso für den Verwaltungsdienst wie für den Verkündigungsdienst, dass ein bestimmter Ka-
talog von Aufgaben wahrgenommen werden muss, unabhängig von der Zahl ihrer Rezipienten,
Andererseits ist alles Tun sowohl des Verkündigungs- als auch des Venvaltungsdienstes auf stabile kirchli-
che Verhältnisse, idealerweise auf Gemeindewachstum hin angelegt.
Eine Form der Kopplung auch des Verwaltungsdienstes an den demographischen Faktor verändert den

Fokus des Venrualtungsdienstes von der bloßen Verwaltung von Vorgängen auf das Wohlergehen der Ge-
meinde und wird darum erstens auch in Verwaltungsprozessen Verhaltensweisen fördern, die die dem Wohl

und Wachstum der Gemeinde dienen, und zweitens die Verbundenheit zwischen den verschiedenen Diens-
ten in unserer Landeskirche im Blick auf ihren gemeinsamen missionarischen Auftrag stärken.

NB: Wenn hinsichtlich der Stellenplanentwicklung der Verwaltung alternativ zur Kopplung an die demogra-
phische Entwicklung an eine Kopplung an die landeskirchliche Finanzentwicklung gedacht wird (die sich
auch in der Vergangenheit von der demographischen Entwicklung unterschied), erhebt sich die Frage, wa-
rum der Verkündigungsdienst als einziger Dienst unser Landeskirche von der Differenz von demographi-
scher und finanzieller Entwicklung ausgenommen sein sollte.



Ei r,:
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- ll. Abschnitt: Finanzierung des Verkündigungsdienstes .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben 9.1 1 .2010

ll. Abschnitt: Finanzierung des Verkündigungsdienstes
Folien 19-24, insbesondere Berechnung der Plansummenanteile (Basis-, Zusatz und Gemeindeanteil
Verkündigungsdienst), Finanzierung des Religionsunterricht und der Sonderseelsorge, Beteiligung

der Kirchengemeinden an der Finanzierung des Verkündigungsdienstes

L Stellungnahme zum lnhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

Ziel dieser Stellungnahme ist eine realistische Betrachtung und Finanzierung entstehender Personalkosten
beim Verkündigungsdienst.

1. Das Finanzsystem sieht vor, dass den Kirchenkreisen ein pauschalierter Betrag in Höhe von 61 .500 Euro
pro Person Verkündigungsdienst und Jahr zur Verfügung gestellt wird.
Eine Pauschalierung bewirkt, dass die Kirchenkreise versuchen werden, ihre Personalkosten niedrig zu
halten, indem sie bevorzugt jüngere Pfarrer/-innen und Mitarbeiter/-innen (mit der Gefahr der Diskreditierung
Atterer) einstellen. Kirchenkreise, die dies vermeiden wollen, haben keine andere Möglichkeit, als über die
Reduzierung ihres Bruttostellenplans einen kostendeckenden Verkündigungsdienst zu erzielen.
Darum schlagen wir vor, dass die in Aussicht genommene Regelung lediglich eine vorläufige Abschlagszah-
lung ist, der eine rückwirkende Nachberechnung an Hand der tatsächlich entstandenen Personalkosten
folgt.

2, Dem ungeachtet halten wir einen Betrag in Höhe von 150 Euro für die Fort- und Weiterbildung pro Ver-
kündigungsdienst und Jahrfür zu niedrig angesetzt (da bereits innerkirchliche Bildungsangebote weit über
diesen Rahmen hinausreichen), ebenso bedarf angesichts größer werdender Dienstbereiche der Betrag in

Höhe von 1.500 Euro für Dienstfahrten der Überprüfung.
Auch hier besteht die Gefahr, dass die Kirchenkreise durch folgende Maßnahmen ihre Kosten gering zu
halten versuchen:
- Vermeidung von Fort- und Weiterbildung durch restriktive Auslegung der Fortbildungsverordnung
- Vermeidung von Mitarbeiterpräsenzen in den Gemeinden durch restriktive Kostenerstattungspraxis für

Dienstfahrten der M itarbeitenden im Verkündigu ngsdienst
Wir bitten um Überprüfunq beider



s-Nr.: A,Ug - 3
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Ill. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise - Kirchenkreisanteil -

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben 9.1 1 .2010

lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise - Kirchenkreisanteil
Folien 17 und 18

1. Stellungnahme zum lnhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

Den Kirchenkreisen wird im neuen Finanzsystem der EKM eine Summe von 5,88 % der Plansumme zuge-
wiesen (ca. 8,4 Mio. €). Diese Summe wird einzig und allein nach Einwohnern verteilt.
Dies halten wir für nicht sachgerecht. In der Gesamtsystematik des vorgeschlagenen Finanzsystems gibt es
z.B. im Bereich des Verkündigungsdienstes vier Makrokriterien, die im Wesentlichen die unterschiedlichen
Gegebenheiten der einzelnen Regionen in der EKM berücksichtigen. Die Grundzuweisung für die Kirchen-
kreise allein nach dem Einwohnerkriterium vorzunehmen leuchtet nicht ein. In einer Kirche, die sich weitest-
gehend aus den Beiträgen von Gemeindegliedern finanziert, sei es über Kirchensteuern oder über den EKD-
Finanzausgleich, müssen diese auch ausreichend berücksichtigt werden! Nach dem vorgeschlagenen Mo-
dellwürde im Extremfall ein Kirchenkreis, der keine Gemeindeglieder mehr hat, aber über 100,000 Einwoh-
ner verfügt, 190.000 € für das Kirchenkreisbüro usw, bekommen.
lm Verhältnis von Einwohnern zu Gemeindegliedern wird eine Tendenz deutlich. Kirchenkreise mit einem
hohen Gemeindegliederanteil bei vergleichsweise wenig Einwohnern werden in einem nicht hinzunehmen-
den Maße benachteiligt und ihrer Gestaltungsmöglichkeiten beraubt. Dabei geraten die durch die Verfas-
sung vorgegeben Aufgaben insbesondere im diakonischen Bereich in ein gefährliches Spannungsverhältnis
zu den organisatorischen Aufgaben des Kirchenkreises. Dieses kann nicht gewollt sein.

Deshalb möchten wir zwei Vorschläge machen:

1. Die o. g. Summe wird je Gemeindeglied verteilt. Damit wäre jeder Kirchenkreis überlebensfähig und
könnte die ihm durch die Verfassung übertragenen Aufgaben wahrnehmen. Zu diesen zählen u. a. die
Kreisdiakoniestellen. Nach vorsichtigen Berechnungen dürfte ein Kirchenkreis eine Mindestausstattung
von ca. 150.000 € benötigen,
A) 30.000 € Suptursekretärin
B) 35.000 € Sachkostenanteil
C) 80.000 € Kreisstelle für Diakonie
D) 5.000 € Supturbüro (Miete)

Die Kirchenkreise Bad Frankenhausen, Greiz, Hildburghausen, Henneberger Land, Meiningen, Sonne-
und Waltershausen sowie in Ansätzen noch Ei haben nach dem tem



Ein r.:
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise . Kirchenkreisanteil .

keine Möglichkeiten für freie Mittel, mehr noch, sie wären nicht in der Lage, ihre verfassungsgemäßen
Aufgaben zu erledigen. Folgt man diesem Vorschlag, bliebe einzig der Kirchenkreis Henneberger Land
leicht unter der o.g. Mindestsumme.

Alternativ:

2. Aus der zu verteilenden Plansumme für die Kirchenkreise werden 400.000 € zur Verfügung gestellt für
einen Projektfonds ,,missionarische Projekte". Diese Summe steht den Kirchenkreisen zur Verfügung,
indem über ein Antragsverfahren nach noch festzulegenden, transparenten Kriterien, gut durchdachte
missionarische Projekte zu unterstützen, um damit auf schwindende Mitgliederzahlen reagieren zu kön-
nen. Die Bearbeitung dieses Fonds übernimmt der Gemeindedienst, der dann landeskirchenweit den

Überblick über erfolgreiche, missionarische Prolekte hätte.

Die dann verbleibenden 8 Mio. € werden nach dem Gemeindegliederschlüssel verteilt. Wieder bliebe
das Henneberger Land leicht unter der o.g, Mindestsumme,



Ei r.: g-
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99807 Gotha
stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche uelleben 9. 1 1 .201 0

lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden
Fof ien 25-29, Berechnung der Gemeindeanteils für weitere Aufgaben und für den Verkündigungs-

dienst, Mitfinanzierung des Verkündigungsdienstes und der Verwaltung, Strukturfonds

1. Stellungnahme zurn Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder

Allgemein:

Grundsätzlich scheint die angedachte Finanzierung nicht dem geplanten Abbau der Bürokratie zu entspre-
chen. Das Nachvollziehen einzelner Berechnungsschritte ist für Nichtverwaltungsfachleute kompliziert, da
Informationen wie z.B. zur Berechnung der Plansummenanteile für den Verkündigungsdienst, Höhe der
Versorgungsbezüge nur mit großem Auflruand beschaffbar sind. Die jährliche Anpassung des Rahmenstel-
lenplanes über Gemeindeglieder und Einwohnerzahlen erbringt einen enormen Venrualtungsaufiruand und
erfordert eine hohe Kompetenz des KKR bei vorausschauenden Berechnungen, eine Planungssicherheit
über einen Zeitraum von 3 Jahren wäre hilfreich.
Die Verantwortung, die auf Kirchenkreisebene gegeben wird z.B. mit der Venrualtung des Strukturfonds,
erfordert aus unserer Sicht auch Verwaltungsanteile, die die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützt. Abseh-
bar ist eine weitere Verlagerung organisatorischer und verwaltungstechnischer Arbeiten auf die Mitarbeiter
des Verkündigungsdienstes.

Speziell:
1. Welche nachvollziehbaren Kriterien gibt es für die Staffelung des Kirchgemeindeanteils? Vorgeschlage-

ne Prozentsätze werden kaum Anreiz zu Zusammenschluss bilden, mittelgroße Gemeinden um 500 GG
bleiben auch bei Zusammenschluss unter 2000 GG; der Sprung zwischen 500 und 2000 GG ist zu groß.

2. Nach einer ersten Rechnung entsteht bei 45 Kirchgemeinden von 66 im KK Gotha ein Fehlbetrag, der
über den Strukturfonds ausgeglichen werden muss, von den anderen 21 Gemeinden liegen nur 10 Ge-
meinden mit dem bei ihnen verbleibenden Anteil über der Summe, die sie nach ,,altem" Finanzsystem
über den Sachkostenzuschuss in Höhe von 2,15 €/GG bekommen hätten.
Wie wird eine Mindestabsicherung der Gemeinden garantiert?

3. Venruendung eines Teiles des Strukturfonds zur nichtabgedeckten Beteiligung der Kirchgemeinden am
VerkÜndigungsdienst beschränkt die Handlungsfähigkeit des Kirchenkreises, ob der Effekt der,,selbst-
einschätzung und Beschränkung" der Gemeinden, der erzielt werden soll, damit erreicht wird, ist frag-
lich.
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(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden '

-qE r.:

2. Hinweise zu Ubergangs- und Härtefallregelungen..
In diesem Teil können Sie Vorschläqe zu evtl. notwendigen U und

KirchenkreisenundKirchgemeindenkaummehrfinanzierbarist,

sollten die vorhandenen Mitarbeiter im Blick sein beider Besetzung der Kreiskirchenämter. Es kann

nicht zu einem Aufgabenübergang ohne Übernahme des Personals kommen.

2. Besondere Beachtüng der bereitsvor Jahren abgeschlossenen AV zur Altersteilzeit, die tariflich zugesi-

cherte 2. Aufstockung und die Abfindungen sollten von Seiten der EKM geplant und neben der Kirchen-

kreisfinanzierung erstattet werden.

3, Die Altersteilzeitregelungen im Venrualtungsbereich schaffen eine Entlastung des Stellenplanes, für die

Mitarbeiter hat deiArbeitgeOer eine Gesamtverantwortung, da, wo absehbar Stellen entfallen (Stadtkir-

chenämter) sollte auch die 1. Aufstockung und die Rentenversicherungsanhebung voll finanziert wer-

den. Die Summen sind überschaubar und könnten vorausschauend geplant werden.



Einqanqs-Nr.: Z,/,1ß - S
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- V. Abschnitt: Baulastfonds -

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben 9. 1 1.201 0

V. Abschnitt: Baulastfonds
Folien 30-31

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunos- oder etnlra0en.

Problematisch ist, dass das im Finanzsystem vorgestellte Modelldie Vorgabe des Finanzgesetzes

,,Solidarität" nicht in vollem Umfang abbildet, da eine finanzielle Ungleichgewichtung gemeindelandreicher
und gemeindelandarmer Kirchenkreise festgeschrieben wird.
Vorschlag 1:

- landeskirchenweiter Einzug der 80% Pachterträge und eine gleichmäßige Verteilung auf die

Kirchenkreise der einen Landeskirche (statt Ausgleichszuweisung, analog Pfarrland)
Vorschlag 2:

- ln gemeindelandreichen Kirchenkreisen Kappung der Spitzen bei z.B, 5000 Euro pro Gebäude
- Einspeisung in einen landeskirchlichen Fonds, der gemeindelandarmen Kirchenkreisen zur

Verfügung steht (2. B. fü r Gegenfinanzieru ng für Städtebaufördermittel).

2. Hinweise zu Ubergangs- und Härtefallregelungen
ln diesem Teil können Sie Vorschläge zu evtl. notwendigen Ubergangs- und Härtefallregelungen eintragen.

äüs

Gemeindeland Kreditverpflichtungen eingegangen sind und darum auch auf absehbare Zeit auf ihre bislang

als sicher eingestuften Einnahmen angewiesen sind,

Vorschlag:
1. Kreditbelastete Kirchengemeinden behalten zum Zweck der Kredittilgung die Erträge aus ihrem Gemein-
deland. Maximaler Selbstbehalt ist der Betrag der jährlichen TiQungsverpflichtung. Diese Regelung gilt bis
zum Ende der Kredittilgung,
2. Der Baulastfonds des betreffenden Kirchenkreises wird bis zum Ende der Kredittilgung auf diese Einnah-
men verzichten.

3. Die Mindestausstattung des Baulastfonds des betreffenden Kirchenkreises in Höhe von 1.500 Euro/ Ge-

bäude und die ggf. dafür notwendige Aufstockung aus landeskirchlichen Mitteln bleibt davon unberührt.



Eingangs-Nr; /r/,/e - 6
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittleren Ebene.

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a gg867 Gotha
stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche uelleben g. 1 1.201 0

Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittlere Ebene
Folien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

Wir sehen dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich
L einer Definition ausreichender Einzugsgebiete für jeweils ein Kreiskirchenamt,
2. der Festlegung der Standorte nach den Kriterien Erreichbarkeit/zentrale Lage und Gebäudevorausset-

zungen (Platzangebot, baulicher Zustand, Betriebskosten),
3. der Zukunft von Außenstellen (,,Bukasten" bzw. ehemals eigenständige Kreiskirchenämter) sowie
4. einer Regelung des Ubergangs von Aufgaben und Stellen von Stadtkirchenämtern auf Kreiskirchenäm-

2. Hinweise zu Ubergangs. und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläoe zu evtl.

Wir fordern und beantragen eine nach ökonomischen Gesichtspunkten sinnvolle Lösung für den Standort
des Kreiskirchenamtes Gotha. Dabei dürfen ideologische und historische Aspekte keine übergeordnete Rol-
le spielen, ln diesem Zusammenhang ist auch eine Trennung vom Sitz des Regionalbischofs und dem Sitz
des Kreiskirchenamtes gut vorstellbar. In jedem Fall sollen die am Kreiskirchenamt Gotha beteiligten Kir-
chenkreise in die Entscheidungsfindung über Standort und Außenstellen (,,Bukasten") einbezogen werden,



anos-Nr.: s-6
(wird vom Landeskirchenamt ausqefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittleren Ebene.

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben 9. 1 1 .201 0

Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittlere Ebene
Fofien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum lnhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder Erqänzunqsvorschläoe eintraqen.

Dass die Stellenkriterien weitestgehend von den Gemeindegliederzahlen abgekoppelt sind, ist eine Beo-
bachtung, die nachdenklich macht, Betrachtet man eine Gegenüberstellung von Stellen im Verkündigungs-
dienst zu Stellen im Vennraltungsdienst, so fällt Folgendes auf.
Während es von 2010 bis 2015 im Verkündigungsdienst 10,740/o weniger Stellen gibt,

beträgt der Rückgang im Verwaltungsdienst im gleichen Zeitraum 3 %.

Diese Einsparung auf Kosten des Verkündigungsdienstes ist nicht hinnehmbar.
ln gleicher Weise ist nicht hinnehmbar, dass es im prognostizierten Zeitraum bis 2025 im Prinzip keinen
Abbau auf Venrualtungsebene geben wird, während im Verkündigungsdienst jährlich der Stellenplan ange-
oasst wird.

und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie zu evtl. notwendiqen Ü



Einqanqs-Nr.: -6
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittleren Ebene.

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a g9867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Johanneskirche uelleben 9.1 1 .2010

Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittlere Ebene
Fofien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder Eroä

grundsätzlich zu begrüßen.
Die vorgeschlagenen Kriterien für eine VBE sind differenziert zu betrachten. So ist zum Beispiel nicht er-
sichtlich, welche Gebühren auf die Gemeinden zukommen. Bedauerlicherweise war es von der Vorstellung
des neuen Finanzsystems in Jena (12.06.2Uq bis heute nicht möglich, eine Gebührenordnung zu erarbei-
ten bzw. Mindeststandards für eine Gebührenberechnung zu beschreiben.
Ohne diese Grundlage, welche elementar wichtig ist sowohl für die Gemeinden, wie auch für die Kirchen-
kreise ist eine verantwortliche Stellungnahme überhaupt nicht möglich.

Vorschlag:

Wir schlagen die Veröffentlichung einer Modellgebührenrechnung für eine Kirchengemeinde vor, um die
erwartbare Gebührenlast abschätzen zu können.



Eingangs-Nr.: ,4)/f ?- V
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vll. Abschnitt: Stellenplanung des Verkündigungsdienstes .

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Johanneskirche Uelleben
Alte Kirchstraße 99867 Gotha OT Uelleben

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stef lungnahme von I Gemeindekirchen rat Johanneskirche Uelleben 9.1 1 .2010

Vll. Abschnitt: Stellenplanung des Verkündigungsdienstes
Fofien 37-49, Kriterien zur Stellenberechnung, Brutto- und Nettostellenplan

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

oder Erqänzund Anderunqs- oder Erqänzunqsvorschläqe eintraoen.

Die Ubertragung vorhandener Schulpfarrstellen auf die Kirchenkreise erachten wir als problematisch, da die
Einrichtung dieser Stellen bislang ohne Berücksichtung der Stellenplanung im Kirchenkreis allein von der
Landeskirche verantwortet wurde und nicht in jedem Falle nachvollziehbaren Kriterien folgte. Die Kumulation
mehrerer Stellen in wenigen Kirchenkreisen wirkt zufällig und führt zu Extrembelastungen einzelner Kirchen-
kreise. Die Planung von Religionsunterricht auf dem Gebiet eines Kirchenkreises stellt vor eine Vielzahl von
Problemen; die bisherigen übergeordneten Bereiche sind wesentlich flexibler, um notwendige Anpassungen
günstiger vornehmen zu können.

Eine Fortführung der Gesamtverantwortung für den Religionsunterricht auf landeskirchlicher Ebene enthebt
ihn zudem Legitimierungszwang am konkreten Ort, konkurriert nicht mit dem pastoralen Dienst in und an
den Gemeinden und bietet eine Reihe von Konzentrations- und Bündelungschancen.

2. Hinweise zu Ubergangs. und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläoe zu evtl. notwendioen I und Härtefall

Sollten die Schulpfarrstellen auf die Kirchenkreise übertragen werden, ist es aus unserer Sicht zwingend
notwendig, Ubergangsfristen von wenigstens fünf bis sechs Jahren einzuräumen, die eine behutsame Um-

stellung möglich machen, ohne in einzelnen Fällen den Stellenplan von Kirchenkreisen per Stichtag extrem
zu belasten. Während solcher Fristen sollten die betroffenen Kirchenkreise weiterhin von der Personalkos-
tenverantwortung für Schulpfarrstellen durch die landeskirchliche Ebene freigestellt werden.
lm Gegenzug müssten die Kirchenkreise für die Gestaltung des Übergangs bei der Planung für die Errich-
tung, Verlängerung oder Besetzung von Schulpfarrstellen beteiligt werden.
Weiterhin ist zu prüfen, ob nicht eine übergeordnete Verantwortung für den Religionsunterricht zumindest an
Schulstandorten mit besonderer Bedeutung (die sich mutmaßlich dort befinden, wo derzeit eine besonders
großzügige Ausstattung mit Schulpfarrstellen für notwendig erachtet wurde) angemessen ist.

Ahnliches gilt für Sonderseelsorge an Standorten mit besonderem Aufwand (etwa überregionale Kliniken mit
besonders hoher Bettenzahl).



Ein r.:
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- l. Abschnitt: Ziele und Grobstruktur des Finanzsystems .

Bitte unbedingt ausfüllen!!

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9.1 1.2010

l. Abschnitt: Ziele und Grobstruktur des Finanzsystems
Folien 8 bis 11 und 15

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunos- oder E e etntraoen.

Ziel dieser Stellungnahme ist die Bewertung der Finanzreform hinsichtlich ihrer Möglichkeiten,
1. Gemeindewohl und -wachstum zu befördern und

2, die Dienstgemeinschaft aller in unserer Landeskirche wahrgenommenen Dienste zu stärken.

Die Verknüpfung der Finanzierung des Verkündigungsdienstes über drei der vier Makrokriterien (Gemeinde-
glieder, Einwohner und evangelischer Christenanteil) an die demographische Entwicklung ist plausibel, Nicht
plausibel jedoch ist, warum dies lediglich für den Verkündigungsdienst und nicht auch für die Verwaltungen
der landeskirchlichen und mittleren Ebene gilt, wo die Bemessung an Hand zugeordneter Aufgaben ge-
schieht.
Einerseits gilt ebenso für den Venrualtungsdienst wie für den Verkündigungsdienst, dass ein bestimmter Ka-
talog von Aufgaben wahrgenommen werden muss, unabhängig von der Zahl ihrer Rezipienten.
Andererseits ist alles Tun sowohl des Verkündigungs- als auch des Venrualtungsdienstes auf stabile kirchli-
che Verhältnisse, idealenrueise auf Gemeindewachstum hin angelegt,
Eine Form der Kopplung auch des Venrvaltungsdienstes an den demographischen Faktor verändert den

Fokus des Venrvaltungsdienstes von der bloßen Venrualtung von Vorgängen auf das Wohlergehen der Ge-

meinde und wird darum erstens auch in Venrualtungsprozessen Verhaltensweisen fördern, die die dem Wohl

und Wachstum der Gemeinde dienen, und zweitens die Verbundenheit zwischen den verschiedenen Diens-

ten in unserer Landeskirche im Blick auf ihren gemeinsamen missionarischen Auftrag stärken.

NB: Wenn hinsichtlich der Stellenplanentwicklung der Venrvaltung alternativ zur Kopplung an die demogra-
phische Entwicklung an eine Kopplung an die landeskirchliche Finanzentwicklung gedacht wird (die sich
auch in der Vergangenheit von der demographischen Entwicklung unterschied), erhebt sich die Frage, wa-
rum der Verkündigungsdienst als einziger Dienst unser Landeskirche von der Differenz von demographi-
scher und finanzieller Entwicklung ausgenommen sein sollte.



s-Nr.: a?-z
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmevedahren zum Finanzsystem -

- ll. Abschnitt: Finanzierung des Verkündigungsdienstes -

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha

Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9,1 1,2010

ll. Abschnitfi Finanzierung des Verkündigungsdienstes
Folien lg.24,insbesondere Berechnung der Plansummenanteile (Basi+, Zusatzund Gemeind.eanteil

Verkündigungsdienst), Finanzierung des Religionsunterricht und der Sonderseelsorge, Beteiligung
der Kirchengemeinden an der Finanzierung des Verkündigungsdienstes

1. Stellungnahme zum Inhalt
ln diesem Teil können Sie sich zu den lnhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

und Anderunqs- oder Erqänzunqsvorschläqe eintraqen.

Ziel dieser Stellungnahme ist eine realistische Betrachtung und Finanzierung entstehender Personalkosten

beim Verkündigungsdienst

1. Das Finanzsystem sieht vor, dass den Kirchenkreisen ein pauschalierter Betrag in Höhe von 61.500 Euro

pro Person Verkündigungsdienst und Jahr zur Verfügung gestellt wird.

Eine Pauschalierung bewirkt, dass die Kirchenkreise versuchen werden, ihre Personalkosten niedrig zu

halten, indem sie bevorzugt jüngere Pfarrer/-innen und Mitarbeiter/-innen (mit der Gefahr der Diskreditierung

Alterer) einstellen. Kirchenkreise, die dies vermeiden wollen, haben keine andere Möglichkeit, als über die

Reduzierung ihres Bruttostellenplans einen kostendeckenden Verkündigungsdienst zu ezielen.
Darum schlagen wir vor, dass die in Aussicht genommene Regelung lediglich eine vorläufige Abschlagszah-

lung ist, der eine rückwirkende Nachberechnung an Hand der tatsächlich entstandenen Personalkosten

folgt.

2. Dem ungeachtet halten wir einen Betrag in Höhe von 150 Euro für die Fort- und Weiterbildung pro Ver-

kündigungsdienst und Jahr für zu niedrig angesetzt (da bereits innerkirchliche Bildungsangebote weit über

diesen Rahmen hinausreichen), ebenso bedarf angesichts größer werdender Dienstbereiche der Betrag in

Höhe von 1,500 Euro für Dienstfahrten der Uberprüfung.

Auch hier besteht die Gefahr, dass die Kirchenkreise durch folgende Maßnahmen ihre Kosten gering zu

halten versuchen:
- Vermeidung von Fort- und Weiterbildung durch restriktive Auslegung der Fortbildungsverordnung
- Vermeidung von Mitarbeiterpräsenzen in den Gemeinden durch restriktive Kostenerstattungspraxis für

Dienstfahrten der Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst
Wir bitten um Uberorüfuno beider n,



Einqan t.i,4///9-3
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise. Kirchenkreisanteil .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9,1 1.2010

lll. Abschnitfi Finanzierung der Kirchenkreise - Kirchenkreisanteil
Folien 17 und 18

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunos- oder Erqänzunqsvorschläoe eintraoen.

Den Kirchenkreisen wird im neuen Finanzsystem der EKM eine Summe von 5,BB % der Plansumme zuge-
wiesen (ca. 8,4 Mio, €). Diese Summe wird einzig und allein nach Einwohnern verteilt.
Dies halten wir für nicht sachgerecht. In der Gesamtsystematik des vorgeschlagenen Finanzsystems gibt es
z.B, im Bereich des Verkündigungsdienstes vier Makrokriterien, die im Wesentlichen die unterschiedlichen
Gegebenheiten der einzelnen Regionen in der EKM berücksichtigen. Die Grundzuweisung für die Kirchen-
kreise allein nach dem Einwohnerkriterium vorzunehmen leuchtet nicht ein. ln einer Kirche, die sich weitesf
gehend aus den Beiträgen von Gemeindegliedern finanziert, sei es über Kirchensteuern oder über den EKD-
Finanzausgleich, müssen diese auch ausreichend berücksichtigt werden! Nach dem vorgeschlagenen Mo-
dell würde im Extremfall ein Kirchenkreis, der keine Gemeindeglieder mehr hat, aber über 100.000 Einwoh-
ner verfügt, 190,000 € für das Kirchenkreisbüro usw. bekommen.
lm Verhältnis von Einwohnern zu Gemeindegliedern wird eine Tendenz deutlich, Kirchenkreise mit einem
hohen Gemeindegliederanteil bei vergleichsweise wenig Einwohnern werden in einem nicht hinzunehmen-
den Maße benachteiligt und ihrer Gestaltungsmöglichkeiten beraubt. Dabei geraten die durch die Verfas-
sung vorgegeben Aufgaben insbesondere im diakonischen Bereich in ein gefährliches Spannungsverhältnis
zu den organisatorischen Aufgaben des Kirchenkreises, Dieses kann nicht gewollt sein,

Deshalb möchten wir zwei Vorschläge machen:

1, Die o. g Summe wird je Gemeindeglied verteilt. Damit wäre jeder Kirchenkreis überlebensfähig und
könnte die ihm durch die Verfassung übertragenen Aufgaben wahrnehmen. Zu diesen zählen u, a. die
Kreisdiakoniestellen. Nach vorsichtigen Berechnungen dürfte ein Kirchenkreis eine Mindestausstattung
von ca. 150,000 € benötigen.
A) 30.000 € Suptursekretärin
B) 35.000 € Sachkostenanteil
C) 80,000 € Kreisstelle für Diakonie
D) 5.000 € Supturbüro (Miete)

Die Kirchenkreise Bad Frankenhausen, Greiz, Hildburghausen, Henneberger Land, Meiningen, Sonne-
und Waltershausen sowie in Ansätzen noch Eisenbero haben nach dem vorqeschlaqenen



Eingangs-Nr.: /zttl? - 3
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise - Kirchenkreisanteil .

keine Möglichkeiten fürfreie Mittel, mehr noch, sie wären nicht in der Lage, ihre verfassungsgemäßen
Aufgaben zu erledigen. Folgt man diesem Vorschlag, bliebe einzig der Kirchenkreis Henneberger Land
leicht unter der o.g. Mindestsumme.

Alternativ:

2. Aus der zu verteilenden Plansumme für die Kirchenkreise werden 400,000 € zur Verfügung gestellt für
einen Projektfonds ,,missionarische Projekte". Diese Summe steht den Kirchenkreisen zur Verfügung,
indem über ein Antragsverfahren nach noch festzulegenden, transparenten Kriterien, gut durchdachte
missionarische Projekte zu unterstützen, um damit auf schwindende Mitgliederzahlen reagieren zu kön-

nen. Die Bearbeitung dieses Fonds übernimmt der Gemeindedienst, der dann landeskirchenweit den

Ü berblick ü ber erfol jreiche, mission arische Projekte h ätte.

Die dann verbleibenden 8 Mio, € werden nach dem Gemeindeoliederschlüssel verteilt, Wieder bliebe

das Henneberger Land leicht unter der o.g. Mindestsumme.



Eingangs-Nr.: 4,Ug -q
(wird vom Landeskirchenamt ausgefullt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9.'1'1.2010

lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden
Folien 25-29, Berechnung der Gemeindeanteils für weitere Aufgaben und für den Verkündigungs-

dienst, Mitfinanzierung des Verkündigungsdienstes und der Verwaltung, Strukturfonds

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunos- oder Eroä n.

Allgemein:

Grundsätzlich scheint die angedachte Finanzierung nicht dem geplanten Abbau der Bürokratie zu entspre-
chen. Das Nachvollziehen einzelner Berechnungsschritte ist für Nichtverwaltungsfachleute kompliziert, da
lnformationen wie z.B. zur Berechnung der Plansummenanteile für den Verkündigungsdienst, Höhe der
Versorgungsbezüge nur mit großem Aufwand beschaffbar sind. Die jährliche Anpassung des Rahmenstel-
lenplanes über Gemeindeglieder und Einwohnerzahlen erbringt einen enormen Verwaltungsaufwand und
erfordert eine hohe Kompetenz des KKR bei vorausschauenden Berechnungen, eine Planungssicherheit
über einen Zeitraum von 3 Jahren wäre hilfreich.
Die Verantwortung, die auf Kirchenkreisebene gegeben wird z.B. mit der Venrualtung des Strukturfonds,
erfordert aus unserer Sicht auch Venrvaltungsanteile, die die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützt, Abseh-
bar ist eine weitere Verlagerung organisatorischer und venrvaltungstechnischer Arbeiten auf die Mitarbeiter
des Verkündigungsdienstes.

Speziell:

1. Welche nachvollziehbaren Kriterien gibt es für die Staffelung des Kirchgemeindeanteils? Vorgeschlage-
ne Prozentsätze werden kaum Anreiz zu Zusammenschluss bilden, mittelgroße Gemeinden um 500 GG

bleiben auch bei Zusammenschluss unter 2000 GG; der Sprung zwischen 500 und 2000 GG ist zu groß,

2. Nach einer ersten Rechnung entsteht bei 45 Kirchgemeinden von 66 im KK Gotha ein Fehlbetrag, der
überdenStrukturfondsausgeglichenwerdenmuss,vondenanderen2l Gemeindenliegennurl0Ge-
meinden mit dem bei ihnen verbleibenden Anteil über der Summe, die sie nach ,,altem" Finanzsystem
über den Sachkostenzuschuss in Höhe von 2,15 €/GG bekommen hätten.
Wie wird eine Mindestabsicherung der Gemeinden garantiert?

3, Verwendung eines Teiles des Strukturfonds zur nichtabgedeckten Beteiligung der Kirchgemeinden am

Verkündigungsdienst beschränkt die Handlungsfähigkeit des Kirchenkreises, ob der Effekt der,,Selbst-
einschätzung und Beschränkung" der Gemeinden, der erzielt werden soll, damit erreicht wird, ist frag-
lich.



Einqanqs-Nr;,4'tt I - q
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden .

2. Hinweise zu Ubergangs. und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläqe zu evtl.

Da Venvaltung/Techn, Dienst in den Kirchenkreisen und Kirchgemeinden kaum mehr finanzierbar ist,

sollten die vorhandenen Mitarbeiter im Blick sein bei der Besetzung der Kreiskirchenämter. Es kann
nicht zu einem Aufgabenübergang ohne Übernahme des Personals kommen,
Besondere Beachtung der bereits vor Jahren abgeschlossenen AV zur Altersteilzeit, die tariflich zugesi-
cherte 2, Aufstockung und die Abfindungen sollten von Seiten der EKM geplant und neben der Kirchen-
kreisfinanzierun g erstattet werden,
Die Altersteilzeitregelungen im Verwaltungsbereich schaffen eine Entlastung des Stellenplanes, für die

Mitarbeiter hat der Arbeitgeber eine Gesamtverantwortung, da, wo absehbar Stellen entfallen (Stadtkir-
chenämter) sollte auch die 1. Aufstockung und die Rentenversicherungsanhebung voll finanziert wer-
den. Die Summen sind überschaubar und könnten vorausschauend geplant werden.



Eingangs-Nr.: 4 ,tn9 -S
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- V, Abschnitt: Baulastfonds .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stef f ungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9.11.2010

V. Abschnitfi Baulastfonds
Folien 30-31

1. Stellungnahme zum Inhalt
ln diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderungs- oder Erqänzunqsvorschläqe eintraqen.

Problematisch ist, dass das im Finanzsystem vorgestellte Modell die Vorgabe des Finanzgesetzes
,,Solidarität" nicht in vollem Umfang abbildet, da eine finanzielle Ungleichgewichtung gemeindelandreicher
und gemeindelandarmer Kirchenkreise festgeschrieben wird,
Vorschlag 1:

- landeskirchenweiter Einzug der B0% Pachterträge und eine gleichmäßige Verteilung auf die
Kirchenkreise der einen Landeskirche (statt Ausgleichszuweisung, analog Pfarrland)

Vorschlag 2:

- In gemeindelandreichen Kirchenkreisen Kappung der Spitzen bei z.B, 5000 Euro pro Gebäude
- Einspeisung in einen landeskirchlichen Fonds, der gemeindelandarmen Kirchenkreisen zur

Verfü g u n g steht (2. B, fü r Gegenfin anzieru n g fü r Städtebaufördermittel).

2. Hinweise zu übergangs. und Härtefallregelungen
ln diesem Teil können Sie Vorschläoe zu evtl, notwendioen Überoanos- und Härtefallreoelunoen eiv,, v,,,LrsYvrr,

Gemeindeland Kreditverpflichtungen eingegangen sind und darum auch auf absehbare Zeitauf ihre bislang
als sicher eingestuften Einnahmen angewiesen sind,
Vorschlag:
1. Kreditbelastete Kirchengemeinden behalten zum Zweck der Kredittilgung die Erträge aus ihrem Gemein-
deland. Maximaler Selbstbehalt ist der Betrag der jährlichen Tilgungsverpflichtung, Diese Regelung gilt bis
zum Ende der Kredittilgung.
2, Der Baulastfonds des betreffenden Kirchenkreises wird bis zum Ende der Kredittilgung auf diese Einnah-
men verzichten.
3, Die Mindestausstattung des Baulastfonds des betreffenden Kirchenkreises in Höhe von '1.500 Euro/ Ge-
bäude und die ggf. dafür notwendige Aufstockung aus landeskirchlichen Mitteln bleibt davon unberührt.



Eingangs-Nr.: z)rlg-6
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Venr'raltung der Mittleren Ebene.

Bitte unbedingt ausfüllen ! I

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9.1 1.2010

Vl. Abschnitt: Venrvaltung der Mittlere Ebene
Folien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
ln diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

Die Kreiskirchenämter sollen im neuen Finanzsystem als Dienstleister für die Gemeinden fungieren. Dies ist
grundsätzlich zu begrüßen.
Die vorgeschlagenen Kriterien für eine VBE sind differenziert zu betrachten. So ist zum Beispiel nicht er-
sichtlich, welche Gebühren auf die Gemeinden zukommen, Bedauerlichenrveise war es von der Vorstellung
des neuen Finanzsystems in Jena {12.06,2010) bis heute nicht möglich, eine Gebührenordnung zu erarbei-
ten bzw. Mindeststandards für eine Gebührenberechnung zu beschreiben,
Ohne diese Grundlage, welche elementar wichtig ist sowohl für die Gemeinden, wie auch für die Kirchen-
kreise ist eine verantwortliche Stellungnahme überhaupt nicht möglich.

Vorschlag:

Wir schlagen die Veroffentlichung einer Modellgebührenrechnung für eine Kirchengemeinde vor, um die
envartbare Gebührenlast abschätzen zu können.



Ein r.i 4/f/t- 6
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Venrvaltung der Mittleren Ebene -

Bitte unbedingt ausfüllen!!

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9.1 1.2010

Vl. Abschnitt: Venraltung der Mittlere Ebene
Folien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teilkönnen Sie sich zu den inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunos- oder eintraqen,

Dass die Stellenkriterien weitestgehend von den Gemeindegliederzahlen abgekoppelt sind, ist eine Beo-

bachtung, die nachdenklich macht. Betrachtet man eine Gegenüberstellung von Stellen im Verkündigungs-
dienst zu Stellen im Venrvaltungsdienst, so fällt Folgendes auf.
Während es von 2010 bis 2015 im Verkündigungsdienst 10,740/o weniger Stellen gibt,

beträgt der Rückgang im Verwaltungsdienst im gleichen Zeitraum 3 %.

Diese Einsparung auf Kosten des Verkündigungsdienstes ist nicht hinnehmbar.
In gleicher Weise ist nicht hinnehmbar, dass es im prognostizierten Zeitraum bis 2025 im Prinzip keinen

Abbau auf Venrualtungsebene geben wird, während im Verkündigungsdienst jährlich der Stellenplan ange-
oasst wird,

2. Hinweise zu Ubergangs- und Härtefallregelungen
ln diesem Teil können Sie Vorschläoe zu evtl. notwendioen Uberoanos- und Hä



Eingangs-Nr.: /ltt9- G

(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittleren Ebene.

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9 1 1 .2010

Vl. Abschnitt: Venrvaltung der Mittlere Ebene
Folien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder läoe ei

Wir sehen dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich
1. einer Definition ausreichender Einzugsgebiete für jeweils ein Kreiskirchenamt,
2. der Festlegung der Standorte nach den Kriterien Erreichbarkeit/zentrale Lage und Gebäudevoraussef

zungen (Platzangebot, baulicher Zustand, Betriebskosten),
3. der Zukunft von Außenstellen (,,Bukasten" bzw, ehemals eigenständige Kreiskirchenämter) sowie
4. einer Regelung des Ubergangs von Aufgaben und Stellen von Stadtkirchenämtern auf Kreiskirchenäm-

ter.

2. Hinweise zu und Härtefallregelungen
In diesem Teilkönnen Sie Vorschläoe zu evtl. notwend und Härtefall eintr

Wir fordern und beantragen eine nach ökonomischen Gesichtspunkten sinnvolle Lösung für den Standort
des Kreiskirchenamtes Gotha. Dabei dürJen ideologische und historische Aspekte keine übergeordnete Rol-
le spielen, In diesem Zusammenhang ist auch eine Trennung vom Sitz des Regionalbischofs und dem Sitz
des Kreiskirchenamtes gut vorstellbar, In jedem Fall sollen die am Kreiskirchenamt Gotha beteiligten Kir-
chenkreise in die Entscheidungsfindung über Standort und Außenstellen (,,Bukasten") einbezogen werden.



Eingangs-Nr.: z:/,/t - V
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vll. Abschnitt: Stellenplanung des Verkündigungsdienstes .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindekirchenrat Emleben
Kirchplatz 1 99869 Emleben
Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd Südstraße 4a 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindekirchenrat Emleben 9.1'1.20'10

Vll. Abschnitt: Stellenplanung des Verkündigungsdienstes
Folien 3749, Kriterien zur Stellenberechnung, Brutto. und Nettostellenplan

und Anderunos- oder

1. Stellungnahme zum lnhalt
In diesem Teilkönnen Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
un0 An0erungs- 00er Erganzungsvorscntage erntragen.

Die Ubertragung vorhandener Schulpfarrstellen auf die Kirchenkreise erachten wir als problematisch, da die
Einrichtung dieser Stellen bislang ohne Berücksichtung der Stellenplanung im Kirchenkreis allein von der
Landeskirche verantwortet wurde und nicht in jedem Falle nachvollziehbaren Kriterien folgte. Die Kumulation
mehrerer Stellen in wenigen Kirchenkreisen wirkt zufällig und führtzu Extrembelastungen einzelner Kirchen-
kreise. Die Planung von Religionsunterricht auf dem Gebiet eines Kirchenkreises stellt vor eine Vielzahl von
Problemen; die bisherigen übergeordneten Bereiche sind wesentlich flexibler, um notwendige Anpassungen
günstiger vornehmen zu können,
Eine Fortführung der Gesamtverantwortung für den Religionsunterricht auf landeskirchlicher Ebene enthebt
ihn zudem Legitimierungszwang am konkreten Ort, konkurriert nicht mit dem pastoralen Dienst in und an
den Gemeinden und bietet eine Reihe von Konzentrations- und Bündelunoschancen.

2. Hinweise zu und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläqe zu evtl, notwendiqen Uberqanqs- uno

notwendig, Ubergangsfristen von wenigstens fünf bis sechs Jahren einzuräumen, die eine behutsame Um-
stellung möglich machen, ohne in einzelnen Fällen den Stellenplan von Kirchenkreisen per Stichtag extrem
zu belasten. Während solcher Fristen sollten die betroffenen Kirchenkreise weiterhin von der Personalkos-
tenverantwortung für Schulpfarrstellen durch die landeskirchliche Ebene freigestellt werden.
lm Gegenzug müssten die Kirchenkreise für die Gestaltung des Übergangs bei der Planung für die Errich-
tung, Verlängerung oder Besetzung von Schulpfarrstellen beteiligt werden,
Weiterhin ist zu prüfen, ob nicht eine übergeordnete Verantwortung für den Religionsunterricht zumindest an

Schulstandorten mit besonderer Bedeutung (die sich mutmaßlich dort befinden, wo derzeit eine besonders
großzügige Ausstattung mit Schulpfarrstellen für notwendig erachtet wurde) angemessen ist,

Ahnliches gilt für Sonderseelsorge an Standorten mit besonderem Aufwand (etwa übenegionale Kliniken mit
besonders hoher Bettenzahl),



Ein r.:
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- StellungnahmeverJahren zum Finanzsystem -

- l. Abschnitt: Ziele und Grobstruktur des Finanzsystems .

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

l. Abschnitt: Ziele und Grobstruktur des Finanzsystems
Folien 8 bis 11 und 15

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder Erqänzunqsvorschläqe eintr

Ziel dieser Stellungnahme ist die Bewertung der Finanzreform hinsichtlich ihrer Möglichkeiten,
1. Gemeindewohl und -wachstum zu befördern und
2. die Dienstgemeinschaft aller in unserer Landeskirche wahrgenommenen Dienste zu stärken,

Die Verknüpfung der Finanzierung des Verkündigungsdienstes über drei der vier Makrokriterien (Gemeinde-
glieder, Einwohner und evangelischer Christenanteil) an die demographische Entwicklung ist plausibel, Nicht
plausibel jedoch ist, warum dies lediglich für den Verkündigungsdienst und nicht auch für die Verwaltungen
der landeskirchlichen und mittleren Ebene gilt, wo die Bemessung an Hand zugeordneter Aufgaben ge-
schieht.

Einerseits gilt ebenso für den Venrualtungsdienst wie für den Verkündigungsdienst, dass ein bestimmter Ka-
talog von Aufgaben wahrgenommen werden muss, unabhängig von der Zahl ihrer Rezipienten.
Andererseits ist alles Tun sowohl des Verkündigungs- als auch des Venrualtungsdienstes auf stabile kirchli-
che Verhältnisse, idealenrueise auf Gemeindewachstum hin angelegt.
Eine Form der Kopplung auch des Venvaltungsdienstes an den demographischen Faktor verändert den

Fokus des Venrualtungsdienstes von der bloßen Venrualtung von Vorgängen auf das Wohlergehen der Ge-

meinde und wird darum erstens auch in Verwaltungsprozessen Verhaltensweisen fördern, die die dem Wohl

und Wachstum der Gemeinde dienen, und zweitens die Verbundenheit zwischen den verschiedenen Diens-

ten in unserer Landeskirche im Blick auf ihren gemeinsamen missionarischen Auftrag stärken.

NB: Wenn hinsichtlich der Stellenplanentwicklung der Venrvaltung alternativ zur Kopplung an die demogra-
phische Entwicklung an eine Kopplung an die landeskirchliche Finanzentwicklung gedacht wird (die sich
auch in der Vergangenheit von der demographischen Entwicklung unterschied), erhebt sich die Frage, wa-
rum der Verkündigungsdienst als einziger Dienst unser Landeskirche von der Differenz von demographi-
scher und finanzieller Entwicklung ausgenommen sein sollte,



Eingangs-Nr.: /,120 - A
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

' ll. Abschnitt: Finanzierung des Verkündigungsdienstes .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

ll. Abschnitt: Finanzierung des Verkündigungsdienstes
Fofien 19-24, insbesondere Berechnung der Plansummenanteile (Basis-, ZusaEund Gemeindeanteil
Verkündigungsdienst), Finanzierung des Religionsunterricht und der Sonderceelsorge, Beteiligung

der Kirchengemeinden an der Finanzierung des Verkündigungsdienstes

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den lnhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder E

Ziel dieser Stellungnahme ist eine realistische Betrachtung und Finanzierung entstehender Personalkosten
beim Verkünd igungsdienst.

1. Das Finanzsystem sieht vor, dass den Kirchenkreisen ein pauschalierter Betrag in Höhe von 61.500 Euro
pro Person Verkündigungsdienst und Jahr zur Verfügung gestellt wird.
Eine Pauschalierung bewirkt, dass die Kirchenkreise versuchen werden, ihre Personalkosten niedrig zu
halten, indem sie bevorzugt jüngere Pfarrer/-innen und Mitarbeiter/-innen (mit der Gefahr der Diskreditierung
Atterer) einstellen, Kirchenkreise, die dies vermeiden wollen, haben keine andere Möglichkeit, als über die
Reduzierung ihres Bruttostellenplans einen kostendeckenden Verkündigungsdienst zu erzielen.
Darum schlagen wir vor, dass die in Aussicht genommene Regelung lediglich eine vodäufige Abschlagszah-
lung ist, der eine rückwirkende Nachberechnung an Hand der tatsächlich entstandenen Personalkosten
folgt.

2. Dem ungeachtet halten wir einen Betrag in Höhe von '150 Euro für die Fort- und Weiterbildung pro Ver-
kündigungsdienst und Jahr für zu niedrig angesetzt (da bereits innerkirchliche Bildungsangebote weit über
diesen Rahmen hinausreichen), ebenso bedarf angesichts größer werdender Dienstbereiche der Betrag in

Höhe von 1,500 Euro für Dienstfahrten der Überprüfung.
Auch hier besteht die Gefahr, dass die Kirchenkreise durch folgende Maßnahmen ihre Kosten gering zu
halten versuchen:
- Vermeidung von Fort- und Weiterbildung durch restriktive Auslegung der Fortbildungsverordnung
- Vermeidung von Mitarbeiterpräsenzen in den Gemeinden durch restriktive Kostenerstattungspraxis für

Dienstfahrten der Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst
Wir bitten um rüfunq beider



s-Nr.: ,4tlo - 3
(wird vom Landeskirchenamt ausqefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise. Kirchenkreisanteil .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St, Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise - Kirchenkreisanteil
Folien 17 und 18

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder

Den Kirchenkreisen wird im neuen Finanzsystem der EKM eine Summe von 5,88 % der Plansumme zuge-
wiesen (ca. 8,4 Mio. €). Diese Summe wird einzig und allein nach Einwohnern verteilt.
Dies halten wir für nicht sachgerecht. In der Gesamtsystematik des vorgeschlagenen Finanzsystems gibt es
z.B. im Bereich des Verkündigungsdienstes vier Makrokriterien, die im Wesentlichen die unterschiedlichen
Gegebenheiten der einzelnen Regionen in der EKM berücksichtigen. Die Grundzuweisung für die Kirchen-
kreise allein nach dem Einwohnerkriterium vorzunehmen leuchtet nicht ein. In einer Kirche, die sich weitesf
gehend aus den Beiträgen von Gemeindegliedern finanziert, sei es über Kirchensteuern oder über den EKD-
Finanzausgleich, müssen diese auch ausreichend berücksichtigt werden! Nach dem vorgeschlagenen Mo-
dellwürde im Extremfall ein Kirchenkreis, der keine Gemeindeglieder mehr hat, aber über 100,000 Einwoh-
ner verfügt, 190,000 € für das Kirchenkreisbüro usw, bekommen,
lm Verhältnis von Einwohnern zu Gemeindegliedern wird eine Tendenz deutlich, Kirchenkreise mit einem
hohen Gemeindegliederanteil bei vergleichsweise wenig Einwohnern werden in einem nicht hinzunehmen-
den Maße benachteiligt und ihrer Gestaltungsmöglichkeiten beraubt, Dabei geraten die durch die Verfas-
sung vorgegeben Aufgaben insbesondere im diakonischen Bereich in ein gefährliches Spannungsverhältnis
zu den organisatorischen Aufgaben des Kirchenkreises, Dieses kann nicht gewollt sein.

Deshalb möchten wir zwei Vorschläge machen:

1, Die o. g, Summe wird je Gemeindeglied verteilt. Damit wäre jeder Kirchenkreis überlebensfähig und
könnte die ihm durch die Verfassung übertragenen Aufgaben wahrnehmen. Zu diesen zählen u, a. die
Kreisdiakoniestellen, Nach vorsichtigen Berechnungen dürfte ein Kirchenkreis eine Mindestausstattung
von ca. 150.000 € benötigen,
A) 30,000 € Suptursekretärin
B) 35.000 € Sachkostenanteil
C) 80.000 € Kreisstelle für Diakonie
D) 5,000 € Supturbüro (Miete)

Die Kirchenkreise Bad Frankenhausen, Greiz, Hildburghausen, Henneberger Land, Meiningen, Sonne-
und Waltershausen sowie in Ansätzen noch Eisenberq haben nach dem



r.: ,4,/20-3
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

, [lil3?':i'ffi ,[ ;']?il yJ'tr 
I ;:T:iF?i,

- lll. Abschnitt: Finanzierung der Kirchenkreise - Kirchenkreisanteil -

keine Möglichkeiten fürfreie Mittel, mehr noch, sie wären nicht in der Lage, ihre verfassungsgemäßen
Aufgaben zu erledigen, Folgt man diesem Vorschlag, bliebe einzig der Kirchenkreis Henneberger Land
leicht unter der o.g. Mindestsumme.

Alternativ:

2. Aus der zu verteilenden Plansumme für die Kirchenkreise werden 400.000 € zur Verfügung gestellt für
einen Projektfonds ,,missionarische Projekte", Diese Summe steht den Kirchenkreisen zur Ver{ügung,
indem über ein Antragsverfahren nach noch festzulegenden, transparenten Kriterien, gut durchdachte
missionarische Projekte zu unterstützen, um damit auf schwindende Mitgliederzahlen reagieren zu kön-
nen. Die Bearbeitung dieses Fonds übernimmt der Gemeindedienst, derdann landeskirchenweit den

Überblick über erfolgreiche, missionarische Projekte hätte.
Die dann verbleibenden 8 Mio. € werden nach dem Gemeindeoliederschlüssel verteilt, Wieder bliebe
das Henneberger Land leicht unter der o,g. Mindestsumme,



.t /4r/20 - q
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden .

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden
Fof ien 25-29, Berechnung der Gemeindeanteils für weitere Aufgaben und für den Verkündigungs-

dienst, Mitfinanzierung des Verkündigungsdienstes und der Verwaltung, Strukturfonds

1, Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder E etn

Allgemein:
Grundsätzlich scheint die angedachte Finanzierung nicht dem geplanten Abbau der Bürokratie zu entspre-
chen, Das Nachvollziehen einzelner Berechnungsschritte ist für Nichtvenrualtungsfachleute kompliziert, da
Informationen wie z,B, zur Berechnung der Plansummenanteile für den Verkündigungsdienst, Höhe der
Versorgungsbezüge nur mit großem Aufwand beschaffbar sind. Die jährliche Anpassung des Rahmenstel-
lenplanes über Gemeindeglieder und Einwohnerzahlen erbringt einen enormen Verwaltungsaufwand und
erfordert eine hohe Kompetenz des KKR bei vorausschauenden Berechnungen, eine Planungssicherheit
über einen Zeitraum von 3 Jahren wäre hilfreich.
Die Verantwortung, die auf Kirchenkreisebene gegeben wird z,B. mit der Venrualtung des Strukturfonds,
erfordert aus unserer Sicht auch Venrualtungsanteile, die die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützt. Abseh-
bar ist eine weitere Verlagerung organisatorischer und venrvaltungstechnischer Arbeiten auf die Mitarbeiter
des Verkündigungsdienstes,

Speziell:

1. Welche nachvollziehbaren Kriterien gibt es für die Staffelung des Kirchgemeindeanteils? Vorgeschlage-
ne Prozentsätze werden kaum Anreiz zu Zusammenschluss bilden, mittelgroße Gemeinden um 500 GG

bleiben auch bei Zusammenschluss unter 2000 GG; der Sprung zwischen 500 und 2000 GG ist zu groß,

2. Nach einer ersten Rechnung entsteht bei 45 Kirchgemeinden von 66 im KK Gotha ein Fehlbetrag, der
überdenStrukturfondsausgeglichenwerdenmrrss,vondenanderen2l Gemeindenliegennurl0Ge-
meinden mit dem bei ihnen verbleibenden Anteil über der Summe, die sie nach ,,altem" Finanzsystem
über den Sachkostenzuschuss in Höhe von 2,15 €/GG bekommen hätten.
Wie wird eine Mindestabsicherung der Gemeinden garantiert?

3, Venruendung eines Teiles des Strukturfonds zur nichtabgedeckten Beteiligung der Kirchgemeinden am
Verkündigungsdienst beschränkt die Handlungsfähigkeit des Kirchenkreises, ob der Effekt der,,Selbst-
einschätzung und Beschränkung" der Gemeinden, der erzielt werden soll, damit erreicht wird, ist frag-
lich.



Einqangs-Nr.: ,4,/J 0 -q
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmevedahren zum Finanzsystem -

- lV. Abschnitt: Finanzierung der Kirchengemeinden -

2. Hinweise zu und Härtefallregelungen
ln diesem Teilkönnen Sie zu evtl. notwendiqen Uberqanos- und

1. Da Venrualtung/Techn. Dienst in den Kirchenkreisen und Kirchgemeinden kaum mehr finanzierbar ist,

sollten die vorhandenen Mitarbeiter im Blick sein bei der Besetzung der Kreiskirchenämter. Es kann

nicht zu einem Aufgabenübergang ohne Übernahme des Personals kommen.

2. Besondere Beachtung der bereits vor Jahren abgeschlossenen AV zur Altersteilzeit, die tariflich zugesi-

cherte 2, Aufstockung und die Abfindungen sollten von Seiten der EKM geplant und neben der Kirchen-

kreisfinanzierung erstattet werden,

3. Die Altersteilzeitregelungen im Venrualtungsbereich schaffen eine Entlastung des Stellenplanes, für die

Mitarbeiter hat der Arbeitgeber eine Gesamtverantwortung, da, wo absehbar Stellen entfallen (Stadtkir-

chenämter) sollte auch die 1. Aufstockung und die Rentenversicherungsanhebung voll finanziert wer-

den, Die Summen sind überschaubar und könnten vorausschauend geplant werden



Einsangs-Nr.: rl 120 - 5
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- V. Abschnitt: Baulastfonds -

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St, Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha

Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

V, Abschnitt: Baulastfonds
Folien 30-31

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

und Anderunos- oder etnlra0en.

Problematisch ist, dass das im Finanzsystem vorgestellte Modell die Vorgabe des Finanzgesetzes

,,Solidarität" nicht in vollem Umfang abbildet, da eine finanzielle Ungleichgewichtung gemeindelandreicher

und gemeindelandarmer Kirchenkreise festgeschrieben wird,

Vorschlag 1:

- landeskirchenweiter Einzug der 80% Pachterträge und eine gleichmäßige Verteilung auf die

Kirchenkreise der einen Landeskirche (statt Ausgleichszuweisung, analog Pfarrland)

Vorschlag 2:

- ln gemeindelandreichen Kirchenkreisen Kappung der Spitzen bei z,B. 5000 Euro pro Gebäude
- Einspeisung in einen landeskirchlichen Fonds, der gemeindelandarmen Kirchenkreisen zur

Verfügung steht (2,8, für Gegenfinanzierung für Städtebaufördermittel),

2. Hinweise zu Ubergangs- und
ln diesem Teil können Sie

Wir erbitten Ubergangsregelungen für Kirchengemeinden, die in der Vergangenheit mit ihren Erträgen aus

Gemeindeland Kreditverpflichtungen eingegangen sind und darum auch auf absehbare Zeitauf ihre bislang

als sicher eingestuften Einnahmen angewiesen sind,

Vorschlag:
1. Kreditbelastete Kirchengemeinden behalten zum Zweck der Kredittilgung die Erträge aus ihrem Gemein-

deland. Maximaler Selbstbehalt ist der Betrag der jährlichen Tilgungsverpflichtung. Diese Regelung gilt bis

zum Ende der Kredittilgung,
2. Der Baulastfonds des betreffenden Kirchenkreises wird bis zum Ende der Kredittilgung auf diese Einnah-

men verzichten.

3. Die Mindestausstattung des Baulastfonds des betreffenden Kirchenkreises in Höhe von 1,500 Euro/ Ge-

bäude und die ggf. dafür notwendige Aufstockung aus landeskirchlichen Mitteln bleibt davon unberührt.



Eingangs -Nr.: A,/2 0 - 6
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Venraltung der Mittleren Ebene -

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha

Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St, Michael

Vl. Abschnitt: Venraltung der Mittlere Ebene
Folien 32.36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

und Anderunos- oder eintraqen.

Die Kreiskirchenämter sollen im neuen Finanzsystem als Dienstleister für die Gemeinden fungieren. Dies ist

grundsätzlich zu begrüßen,

Die vorgeschlagenen Kriterien für eine VBE sind differenziert zu betrachten, So ist zum Beispiel nicht er-

sichtlich, welche Gebühren auf die Gemeinden zukommen. Bedauerlichenveise war es von der Vorstellung

des neuen Finanzsystems in Jena (12.06.2010) bis heute nicht möglich, eine Gebührenordnung zu erarbei-

ten bzw. Mindeststandards für eine Gebührenberechnung zu beschreiben.

Ohne diese Grundlage, welche elementar wichtig ist sowohl für die Gemeinden, wie auch für die Kirchen-

kreise ist eine verantwortliche Stellungnahme überhaupt nicht möglich.

Vorschlag:

Wir schlagen die Veroffentlichung einer Modellgebührenrechnung für eine Kirchengemeinde vor, um die

erwartbare Gebührenlast abschätzen zu können.



.: 4,rzo - 6
(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Verwaltung der Mittleren Ebene.

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

Vl. Abschnitt Verwaltung der Mittlere Ebene
Folien 32-36, Kreiskirchenämter und BUI(ASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

2. Hinweise zu Ubergangs. und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläoe zu evtl. - und

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teilkönnen Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

Dass die Stellenkriterien weitestgehend von den Gemeindegliederzahlen abgekoppelt sind, ist eine Beo-
bachtung, die nachdenklich macht. Betrachtet man eine Gegenüberstellung von Stellen im Verkündigungs-
dienst zu Stellen im Venrualtungsdienst, so fällt Folgendes auf.
Während es von 2010 bis 2015 im Verkündigungsdienst 10,740/o weniger Stellen gibt,

beträgt der Rückgang im Verwaltungsdienst im gleichen Zeitraum 3 %.

Diese Einsparung auf Kosten des Verkündigungsdienstes ist nicht hinnehmbar.
ln gleicher Weise ist nicht hinnehmbar, dass es im prognostizierten Zeitraum bis 2025 im Prinzip keinen
Abbau auf Venrualtungsebene geben wird, während im Verkündigungsdienst jährlich der Stellenplan ange-
passt wird.
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(wird vom Landeskirchenamt ausgefüllt)

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vl. Abschnitt: Venraltung der Mittleren Ebene .

Bitte unbedingt ausfüllen! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St. Michael

Vl. Abschnitt Venraltung der Mittlere Ebene
Folien 32-36, Kreiskirchenämter und BUKASTen und die von ihnen zu erledigenden Aufgaben

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern

Wir sehen dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich
1 . einer Definition ausreichender Einzugsgebiete für jeweils ein Kreiskirchenamt,
2, der Festlegung der Standorte nach den Kriterien Erreichbarkeit/zentrale Lage und Gebäudevorausset-

zungen (Platzangebot, baulicher Zustand, Betriebskosten),
3. der Zukunft von Außenstellen (,,Bukasten" bzw, ehemals eigenständige Kreiskirchenämter) sowie
4. einer Regelung des Ubergangs von Aufgaben und Stellen von Stadtkirchenämtern auf Kreiskirchenäm-

Ier.

2. Hinweise zu und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläoe zu evtl. notwendi - und Hä eintraqen.

Wir fordern und beantragen eine nach ökonomischen Gesichtspunkten sinnvolle Lösung für den Standort

des Kreiskirchenamtes Gotha. Dabei dürJen ideologische und historische Aspekte keine übergeordnete Rol-

le spielen, ln diesem Zusammenhang ist auch eine Trennung vom Sitz des Regionalbischofs und dem Sitz

des Kreiskirchenamtes gut vorstellbar. In jedem Fall sollen die am Kreiskirchenamt Gotha beteiligten Kir-

chenkreise in die Entscheidungsfindung über Standort und Außenstellen (,,Bukasten") einbezogen werden,
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Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
- Stellungnahmeverfahren zum Finanzsystem -

- Vll. Abschnitt: Stellenplanung des Verkündigungsdienstes -

Bitte unbedingt ausfüllen ! !

Absender (Name und Anschrift): Gemeindebeirat Gotha, St. Michael
Südstr.4a, 99867 Gotha

Postanschrift: Pfarramt Gotha-Süd, Südstraße 4a, 99867 Gotha
Stellungnahme von: Gemeindebeirat Gotha, St, Michael

Vll. Absch n itt Stel len plan u n g des Verkü nd ig u n gsd ienstes
Folien 37-49, Kriterien zur Stellenberechnung, Brutto- und Nettostellenplan

1. Stellungnahme zum Inhalt
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten und einzelnen Elementen sowie Mechanismen des Themas äußern
und Anderunqs- oder Erqänzunqsvorschläqe eintr

Die Ubertragung vorhandener Schulpfarrstellen auf die Kirchenkreise erachten wir als problematisch, da die
Einrichtung dieser Stellen bislang ohne Berücksichtung der Stellenplanung im Kirchenkreis allein von der
Landeskirche verantwortet wurde und nicht in jedem Falle nachvollziehbaren Kriterien folgte. Die Kumulation
mehrerer Stellen in wenigen Kirchenkreisen wirkt zufällig und führtzu Extrembelastungen einzelner Kirchen-
kreise. Die Planung von Religionsunterricht auf dem Gebiet eines Kirchenkreises stellt vor eine Vielzahl von
Problemen; die bisherigen übergeordneten Bereiche sind wesentlich flexibler, um notwendige Anpassungen
günstiger vornehmen zu können,

Eine Fortführung der Gesamtverantwortung für den Religionsunterricht auf landeskirchlicher Ebene enthebt
ihn zudem Legitimierungszwang am konkreten Ort, konkurriert nicht mit dem pastoralen Dienst in und an
den Gemeinden und bietet eine Reihe von Konzentrations- und Bündelunoschancen.

2. Hinweise zu und Härtefallregelungen
In diesem Teil können Sie Vorschläqe zu evtl. notwendiqen Ü und Härtefallreqelunqen eintraqen.

Sollten die Schulpfarrstellen auf die Kirchenkreise übertragen werden, ist es aus unserer Sicht zwingend
notwendig, Ubergangsfristen von wenigstens fünf bis sechs Jahren einzuräumen, die eine behutsame Um-

stellung möglich machen, ohne in einzelnen Fällen den Stellenplan von Kirchenkreisen per Stichtag extrem
zu belasten. Während solcher Fristen sollten die betroffenen Kirchenkreise weiterhin von der Personalkos-
tenverantwortung für Schulpfarrstellen durch die landeskirchliche Ebene freigestellt werden.
lm Gegenzug müssten die Kirchenkreise für die Gestaltung des Übergangs bei der Planung für die Errich-
tung, Verlängerung oder Besetzung von Schulpfarrstellen beteiligt werden,
Weiterhin ist zu prüfen, ob nicht eine übergeordnete Verantwortung für den Religionsunterricht zumindest an

Schulstandorten mit besonderer Bedeutung (die sich mutmaßlich dort befinden, wo dezeit eine besonders
großzügige Ausstattung mit Schulpfarrstellen für notwendig erachtet wurde) angemessen ist.

Ahnliches gilt für Sonderseelsorge an Standorten mit besonderem Aufwand (etwa überregionale Kliniken mit
besonders hoher Bettenzahl).


